
Landeshauptstadt Magdeburg 

– Die Oberbürgermeisterin – 
 

 

 
Drucksache 
DS0033/23 

 
Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 
 

 
Datum 

20.01.2023 

Dezernat: III Team 4 
 

 

Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung Zuständigkeit 

Die Oberbürgermeisterin 07.02.2023 nicht öffentlich Genehmigung OB 

Ausschuss für kommunale Rechts- und 
Bürgerangelegenheiten 

23.02.2023 öffentlich Beratung 

Verwaltungsausschuss 10.03.2023 öffentlich Beratung 

Stadtrat 16.03.2023 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Beteiligungen 
Amt 30 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA  X 

KFP  X 

 BFP  X 

 Klimarelevanz  X 

 
Kurztitel 

 
Planungsvereinbarung zw. der LH Magdeburg und dem LK Börde zum Bauvorhaben "Ausbau der 
K1224" und Radweg am "Großer Wiesengraben" 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg beschließt die Planungsvereinbarung zwischen der 
Landeshauptstadt Magdeburg und dem Landkreis Börde gemäß der Anlage 1. 
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Finanzielle Auswirkungen 

 
Organisationseinheit  TB 3000 Pflichtaufgabe  ja X nein 

 

Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

   ja, Nr.  X nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

  JA  NEIN  
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 

Budget/Deckungskreis:  TB 3000 
 

I. Aufwand (inkl. Afa) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           
Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 

Investitionsnummer:   

Investitionsgruppe:   
 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

gesamt:           

20...           

für           

20...           

20...           

20...           
Summe:  

 

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 

 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 

  Anlage Kostenberechnung 

 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 

  Anlage Folgekostenberechnung 
 

C. Anlagevermögen   

Investitionsnummer:      Anlage neu 

Buchwert in €:      JA 

Datum Inbetriebnahme:       
 

Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
bitte ankreuzen 

Zugang Abgang 

20…           

 

federführendes(r)                        
Amt/Fachbereich   Dez. III 

Sachbearbeiter 
Gohlke 

Unterschrift AL / FBL 

 

Verantwortliche(r) Beigeordnete 
Sandra Yvonne Stieger  Unterschrift 

 

 
  

Termin für die Beschlusskontrolle  
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Begründung: 
 

Der Stadtrat hat am 04.11.2021 mit Beschluss 1178-040(VII)21 den Abschluss einer 
Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Börde (LK Börde) sowie der Gemeinde Sülzetal 
beschlossen. 
 
Ziel der Zweckvereinbarung ist die gemeinsame und koordinierte Umsetzung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Anbindung des Stadtgebietes von Magdeburg an das Gewerbegebiet 
Osterweddingen bzw. an den Eulenberg. 
 
Für die in der Zweckvereinbarung betitelten Bauabschnitte A, B (Ausbau der K1224) und D 
(Ausbau des Radweges Großer Wiesengraben) hat die LH Magdeburg eine Planungsvereinbarung 
mit dem LK Börde abgestimmt (Anlage 1), um die weitere Zusammenarbeit der Projektpartner zu 
konkretisieren.  
 
Mit der Informationsdrucksache I0220/22 wurde der Stadtrat bereits darüber informiert, dass mit 
dem Landkreis Börde eine Planungsvereinbarung ausverhandelt und abgeschlossen wurde, um 
die Planungsleistungen zum Ausbau der K1224 sowie zum Ausbau des Radweges Großer 
Wiesengraben über eine europaweite Ausschreibung gemeinschaftlich auszuschreiben und 
stufenweise zu beauftragen.  
 
Im Rahmen der vom LK Börde veranlassten Prüfung der Planungsvereinbarung wurde durch das 
Landesverwaltungsamt jedoch festgestellt, dass es sich bei der Planungsvereinbarung um eine 
Zweckvereinbarung im Sinne des § 3 Abs. 2 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG 
LSA) handelt, da die LH Magdeburg durch die gemeinsame Nutzung der Vergabestelle des LK 
Börde die Besorgung einer Aufgabe an den LK Börde überträgt. Die Zweckvereinbarung ist gemäß 
§ 45 Abs. 2 Nr. 17 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) durch 
den Stadtrat als zuständiges Gremium zu beschließen. Um dieses formelle Erfordernis zu erfüllen, 
wird die Planungsvereinbarung dem Stadtrat nun zur Bestätigung vorgelegt. 
 
Die Ausschreibung wurde bereits abgeschlossen und die Vorplanung bereits beauftragt. Siehe 
auch Vergabedrucksache DS0496/22. 
 
 
 
Anlagen 
Planungsvereinbarung 
Klimarelevanzprüfung 
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